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Drittes Gesetz 

zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Vom 19. Dezember 1986 

in den Besold C3undC 4 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates B P ;g N YH. 

das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesbesoidungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1986 (BGBl. I S. 1553, 

1666) wird wie folgt geändert: 

® 

n
 

3. 

4. 

n
 

6. 

Im Inhaltsverzeichnis werden beim 2. Abschnitt im 
3. Unterabschnitt die Worte „Vorschriftten für Profes- 
soren und Hochschulassistenten“ durch die Worte 
„Vorschriften für Professoren, Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, Künstlerische Assi- 

stenten und Wissenschaftliche Assistenten“ ersetzt. 

. Im 2. Abschnitt (Grundgehalt, Zuschüsse zum Grund- 
gehalt für Professoren an Hochschulen) erhält die 
Überschrift des 3. Unterabschnittes folgende Fas- 
sung: 

„Vorschriften für Professoren, Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, Künstlerische Assi- 
stenten und Wissenschaftliche Assistenten“. 

$ 32 wird gestrichen. 

$ 933 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Ämter der Professoren an Hochschulen, Hoch- 

schuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, 
Künstlerischen Assistenten und Wissenschaftlichen 
Assistenten und ihre Besoldungsgruppen sind in der 

Bundesbesoldungsordnung C (Anlage !II) geregelt.“ 

. In $ 34 werden die Worte „1 und 2“ durch die Worte 

„1, 2 und 2 a“ ersetzt. 

8& 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Planstellen der Professoren an wissen- 

schaftlichen Hochschulen sind, unbeschadet der 

Regelungen.in Absatz 3, nach Maßgabe sachge- 

rechter Bewertung in den Besoldungsgruppen C 3 

und C 4, an den künstlerisch-wissenschaftlichen 

Hochschulen und den Pädagogischen Hochschu- 

len auch in der Besoldungsgruppe C 2, auszubrin- 

gen. In einem Land und beim Bund darf die Zahl 

der Planstellen für Professoren 

in der Besoldungsgruppe C 4 56,25 v. H. 

der Gesamtzahl der Planstellen fur Protessoren an 
wıssenschaftlıchen Hochschulen ın den Besol- 
dungsgruppen C3 und C 4 nicht uberschreiten. 

Bei den künstlerısch-wissenschaftlichen Hoch- 
schulen und den Päcagogischen Hochschulen darf 

dıe Zahl der Planstellen   %X 

der Gesamtzahl der Planstellen fur Professoren 
nicht überschreiten. Bei der Anwendung der Ober- 
grenzen bleiben die Planstellen fur Professoren an 

der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer außer Betracht.“ 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „Bei einem 

Dienstherrn“ durch die Worte „In einem Land und 
beim Bund"” ersetzt 

C In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gesamthoch- 

schulen” durch die Worte „wissenschaftliche 
Hochschulen mit Fachhochschulstudiengängen”“ 

ersetzt. 

. $ 44 erhält folgende Fassung: 

„S 44 

Stellenzulage für hauptamtlıche Lehrkräfte 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, die Gewährung einer Stellenzu- 
lage für Bundesbeamte des Verwaltungs- und Voll- 
zugsdienstes sowie Richter und Staatsanwälte im 
Bundesdienst, die in ihrem Hauptamt mindestens zur 

Hältte ım Rahmen der Ausbildung und Fortbildung als 
Lehrkräfte 1ätig sind, zu regeln. Die Stellenzulage darf 
nur vorgesehen werden, soweit die Wahrnehmung 

dieser Funktion nicht bei der Einstufung berücksichtigt 
ist. Sie darf den Betrag nach Anlage IX nicht über- 
schreiten. Mit der Stellenzulage sind die mit der Tätig- 
keit verbundenen Erschwernisse und ein Aufwand mit 

abgegolten 4 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

entsprechend Absatz 1 die Stellenzulage auch für den 
Bereich der Länder zu regeln. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung entsprechend Absatz 1 die 
Stellenzulage jeweils für den Bereich ıhres Landes zu 
regeln Die Länder können von dieser Ermächtigung 
Gebrauch machen, sofern die Bundesregierung keine 

Regeiung nach Absalz 2 getroffen hat.” 

Die Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) 

wird wie 1olgt geändert 

a) Nummer 20 der Vorbemerkungen wird wie folgt 

geändert 

aa) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt 

„Die Leiter der Personal- und Wırtschaftsver- 
waltung von medizinischen Einrichtungen im 

Hochschulbereich mıt Mmindestens 3000 
M hauptberuflich Beschätftigten dürfen höchstens 

in dıe Besoldungsgruppe B 3 eingestuft wer- 

den, wenn sıe gleichzeıtig zum Beauftragten 

4ur den Haushalt bestellt sınd und die Ge- 

  

6.Jatırg. 

  

Amtliche Mitteilungen Seite 31 
  

schältstuhrung der mediızınıschen Einrichtun 

gen wahrnehmen, dıe Eınstutung muß um mın 
destens eine Besoldungsgruppe unter der des 
Kanzlers der Hochschule liegen ” 

bb) In Absatz 2 werden nach dem Wort „zuzüg- 

lich” dıe Worte „des Ortszuschlages und“ und 
hinter den Worten „des Grundgehaltes“ ein 
Komma und die Worte „des Ortszuschlages“ 
eingefügt. 

b Nach Nummer 30 der Vorbemerkungen wird ange 
fügt 

„V. Vergütungen 

31. Prüfungsvergutung für wissenschaftliche und 
kunstlerische Mitarbeiter 

Fuür beamtete wissenschaftliche und künstleri- 
sche Milarbeiter an einer Hochschule gilt Num- 

mer 4 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesol- 
dungsordnung C entsprechend.“ 

c) In der Besoldungsgruppe A 16 wird die Amtsbe- 
Zzeichnung „Kanzler einer Hochschule der Bundes- 
wehr" durch die Amtsbezeichnung „Kanzler einer 
Universität der Bundeswehr“ ersetzt. 

d) In der Besoldungsgruppe B4 wird die Amtsbe- 
zeichnung „Präsident einer Hochschule der Bun- 
deswehr“ durch die Amtsbezeichnung „Präsident 
einer Universität der Bundeswehr“ ersetzt. 

In der Besoldungsgruppe B 9 werden beı der Amts- 
bezeichnung „Ministerialdırektor“ der Fußnoten- 
hinweis „3)" und die Fußnote 3 gestrichen. 

. Die Anlage II (Bundesbesoldungsordnung C) wird wie 
folgt geändert: 

a) Nummer 1 der Vorbemerkungen wird wie folgt 
geändert: 

aa) In Absatz 1 nach Nummer 1 ist folgende neue 
Nummer 1 a einzufügen: 

„1a. bei der Berufung in ein Amt der Besol- 
dungsgruppe C 4, wenn die Bezüge aus 
der bisherigen hauptberuflichen Tätig- 
keit bei einem von der öfentlichen Hand 
institutionell geförderten Zuwendungs- 
empfänger auf der Grundlage der Besol- 
dungsgruppe C 4 gewährt wurden,“. 

bb) Dem Absatz 2 wird folgender neuer Satz 3 
angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr 1a entsprechend ” 

b) Nummer 2 der Vorbemerkungen wird wie folgt 
geändert 

aa) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt 

„Die Gesamtzahl der Professoren, die Sonder- 
zuschüsse erhalten (Sonderzuschußplanstel- 
len), darf in einem Land und beim Bund zwan- 
Zig vom Hundert der Gesamtzahl der ausge- 
brachten Planstellen fur Professoren der Be- 
soldungsgruppe C 4 nıcht übersteigen.” 

bb) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefugt: 
„Bei der Anwendung der Sätze 1 und 2 bleiben 
diıe Sonderzuschußplanstellen für Drotessoren   

an der Hochschule für Verwaltungswissen- 
schaften Speyer außer Betracht.“ 

c} In Nummer 3 der Vorbemerkungen werden jeweils 

die Worte „Professoren und Hochschulassisten- 
ten“ durch die Worte „Professoren, Hochschuldo- 
zenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Künstle- 

rische Assistenten und Wissenschaftliche Assi- 
stenten” ersetzt. 

d). Nummer 4 der Vorbemerkungen erhält folgende 
Fassung: 

„4. Prüfungsvergutung für Professoren‚ Hoch- 

schuldozenten, Oberassistenten und Oberin- 
genieure 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, für die 
Hochschulen, die nach Landesrecht die Eigen- 
schaft einer staatlich anerkannten Hochschule er- 
halten haben und deren Personal im Dienst des 
Bundes steht, durch Rechtsverordnung, die nicht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Ge- 
währung einer Vergütung für Professoren, Hoch- 
schuldozenten, Oberassistenten und Oberinge- 
nieure zur Abgeltung zusätzlicher Belastungen zu 
regeln, die durch die Prüfungstätigkeit bei Hoch- 
Schulprüfungen entstehen. Die Höhe der Vergü- 
tung iIst nach der Schwierigkeit der Prüfungstätig- 
keit und dem Ausmaß der zusätzlichen Belastun- 
gen festzulegen. 

(2) Hochschulprüfungen sind Prüfungen, mit de- 
nen ein Studiengang ganz oder teilweise abge- 
schlossen wird. Den Abschlußprüfungen gleichge- 
stellt sind Promotionsprüfungen. Vor- und Zwi- 

schenprüfungen können gleichgestellt werden, 
wenn sie in ihrer verfahrensmäßigen Ausgestal- 
tung Abschlußprüfungen entsprechen. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes- 
rates entsprechend Absatz 1 die Vergütung auch 
tur den Bereich der Länder zu regeln. 

(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung entsprechend Absatz 1 

die Vergütung für Professoren, Hochschuldozen- 

ten, Oberassistenten und Oberingenieure für die 
Mitwirkung an Hochschulprufungen nach Absatz 2 

jeweils für den Bereich ıhres Landes zu regeln. Die 

Landesregierungen können von dieser Ermächti- 

gung Gebrauch machen, sofern die Bundesregie- 

rung keine Regelung nach Absatz 3 getroffen hat. 

(5) Auf Staatsprufungen finden die Absätze 1 
bis 4 keine Anwendung. Dıe Gewährung eıner 

Vergütung für Professoren, Hochschuldozenten, 
Oberassistenten und Oberingenieure, die an sol- 
chen Prütungen mitwırken, bleibt landesrechtlicher 
Regelung vorbehalten. ” 

Den Vorbemerkungen wırd folgende Numiner 7 
angefugt 

„7. Amtsbezeichnungen 

Weibliche Beamte fuhren die Amtsbezeichnung 
in der weıblichen Furm 
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f) Die Besoldungsgruppen C 1, C2, C3 und C4 
erhalten folgende Fassung: 

„Besoldungsgruppe C 1 

Künstlerischer Assistent ') 

Wissenschaftlicher Assistent ') 

') Vorbemerkung Nummer 27 AbDs. 1 Buchstabe d zu uun Bunuesbesui 
dungsordnungen A und B gılt entsprechend. 

Besoldungsgruppe C 2 

Hochschuldozent ') 

Oberassistent ') 

Oberingenieur 

Professor ?) 

— an einer Fachhochschule — 

— an einer wissenschaftlichen Hochschuiz 

Fachhochschulstudiengäri)en, Scweit b s 
gend in diesen lätig — 

Professor an einer Kunsthochschule ?) 

  

Professor an einer wissenschafihchen  Hocth- 

schule °) 

— an einer künstlerisch-wissenschattlichen Hoch 

schule — 

— an einer Pädagogischen Hochschule — 

— Soweit überwiegend in Studiengängen tätig. ın 

denen Aufgaben der wissenschaftlichen Hoch 
schulen und der Fachhochschulen mite: 
verbunden werden — *) 

Universitätsprofessor °) 

— an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hoch- 
schule — *) 

— Soweit überwiegend in Studiengängen tätıg, in 

denen Aufgaben der wissenschaftlichen Hoch- 

schulen und der Fachhochschulen miteinander 
verbunden werden - °) 

   

') Erhait eıne Stellenzulage nach Anlage IX. sowunl als Oberarzt einer 

Hochschulklindk talıg. 

2) Soweit nicht ın der Besoldungsgruppe C 3, 

3) Sowert nıcht ın den Besoldungsgruppen € 3 oder C 4 

*) Nur @n einer wissenschaftlichen Hochschule, dıe nach Landesrecht 
weder Universität ıst, noch einer Unkmverstät gleichgestellt ıst. 

3) Sowernt dıe Hochschule das Recht zur Promctuon und Habilıtalion besatzt. 

%) Nur an einer Unrversitat oder an einer anderen wissenschafllichen Hoch- 
schule, dıe nach Landesrecht einer Unwersitat gieichgesieit ı5! 

Besoldungsgruppe C 3 

Professor ') 

— an einer Fachhochschule — 

— an einer wissenschaftlichen Hochschule mit 
Fachhochschulstudiengängen, soweit uberwie- 

gend ın diesen lätıg — 

Professor an einer Kunsthochschule ‘) 

Professor an einer wissenschaftlichen Hoch- 

schule ‘) ') 

Universitatsprofessor *) ‘) 

  

    

1) Sowen mht ın der Besoldungsgruppe © 2 

2) wn mıc ın dem Kasakdungsgrugppen © 2 er C& 

2) Nur an unr wır altlıchon Hx Dachule, e n (n echt 
wa Unr aal , ncch au Uniyer sa Gla asteih E 

y Auch un m N N 

Ho Pr Paler aln Dncht zur Prssatean un Hoa 00 Brl 

  

Besoldungsgruppe C 4 

Professor an eine: Kunsthochschule ') 

Professor an einer wissenschaftlichen Hoch- 
schule ’) ’) 

Universitätsprofessor ') °) 

') Sowen nıcht ın den Besoktungsgruppen € 2 oder C 3 

2) Nur an eine! wissenschafilichen Hochschule, dıe nach Landesrecht 

weder Universität ısi. noch eıner Unmversaat gleichgesielt ıS! 

2 Auch an einer kunsliensch-wssenschaflıichen Hochschule, soweil die 

Mochschule das Recht zur Promotion und Habililalon besitzt ” 

10. An die Stelle der Grundgehaltssätze in der Anlage IV 
Nummer 3 treten dıe Grundgehaltssätze in der Anlage 
dieses Gesetzes 

11. Dıe Anlage IX (Amtszulagen, Stellenzulagen, Zula- 
gen, Vergütungen) wird wie folgi geändert: 

Der Abschnitt „Vorbemerkungen“ unter „Bundesbe- 

soldungsordnung C” wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„Nummer 3 

Die Zulage beträgt 12,5 v. H. des Endgrund- 

gehalts oder, bei festen 

Gehältern, des Grundge- 
halts der Besoldungs- 

gruppe °) 

1ür Beamte der Besol- 

dungsgruppe C 1 A 13 

fur Beamte der Besol- 

dungsgruppe C 2 A 15 

tur Beamie der Besol- 
dungsgruppen C 3 und 
C4 B3° 

b) Nach Nummer 5 wird angefügt: 

„Besoldungsgruppe Fußnote 
cC2 1 204,04*. 

") Nar Maßgabe Oer Arlıkels 1 6 5 des Haushaftssirukturgeseizes vom 
IE Dezember 1975 

Artikel 2 

Übergangsvorschriften 

S81 

(1) Fur Hochschulaässistenten und Professoren in Besol- 
dungsgruppe C ? an wissenschaftlichen Hochschulen gel- 
ten unbeschadeı 8& 2 die Vorschrifiten des Bundesbesol- 

dungsgesetzes in der bis zum Tage vor Inkrafttreten dıie- 
Sses Geselzes geltenden Fassung weiltler. Die Ämter 

„Ho”.ischulassistent“ in der Besoldungsgruppe C 1 und 
„Frofessor (soweıtl an wissenschaftlichen Hochschulen)” 
ın der Besoldungsyruppe C 2 in der bıs zum Inkrafttreten 
diestes Gesetizes geltenden Fassung der Bundesbesol- 
dungsordnung € kornnen bıs zum Inkrafttreten des nach 

6. Jahrg. 

$ 72 Abs 1 Satz 2 des Hochschulrahmengesetzes in der 
Fassung des Dritten Gesetzes zur Anderung des Hoch- 
Schulrahmengesetzes vom 14. November 1985 (BGBI. I 
S. 2090) erlassenen Gesetzes verliehen werden; Satz 1 
gilt entsprechend. Soweil Professoren in der Besoldungs- 
gruppe C 2 als Oberarzt einer Hochschulklınik tätig sind, 
erhallen sıe dıe Stellenzulage nach Fußnote 1 zu Besol- 

dungsgruppe C 2 in der Fassung dieses Gesetzes 

(2) Dıe Amter „Hochschulassıstent" in der Besoldungs- 
gruppe C 1 und „Professor (soweit an wissenschaftlichen 
Hochschulen)” ın der Besoldungsgruppe C 2, diese mit der 

Armtsbezeichnung „Universitatsprofessor“ oder „Pıofessor 

an einer wissenschaftlichen Hochschule“, werden als 
kunttg weglallende Amter in dıe Anlage 2 zur Rechtsver- 

Ordnung nach Artıkel IX & 4 Abs. 5 des Zweiten Gesetzes 

zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungs- 
rechts in Bund und Ländern vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I 

S. 2608), dıe zuletzt durch dıe Verordnung vom 25. Januar 

1985 (BGBl. I S. 211) geändert worden ist, eingefügt; 
dabei werden die Grundgehaltssätze des erstgenannten 

Amtes in der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Geset- 
zes geltenden Höhe ebenfalls in diese Verordnung einge- 
fügt. Das künftig wegfallende Amt „Professor (soweit an 
wissenschaftlichen Hochschulen)“ in der Besoldungs- 

gruppe C 2 darf in Fällen, in denen das Übernahmeverfah- 
ren nach S 75 Abs. 3 des Hochschulrahmengesetzes noch 
nıcht abgeschlossen ist, anläßlich der Übernahme weiter 

verliehen werden; der Amtsinhaber führt die Amtsbezeich- 

nung „Universitätsprofessor" oder „Professor an einer wis- 
senschaftlichen Hochschule". 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Professoren an 

einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule und an 
einer Pädagogischen Hochschule und für Professoren an 
einer wissenschaftlichen Hochschule, dıe überwiegend in 
Studiengängen tätig sind, in denen Aufgaben der wissen- 
schaftlichen Hochschulen und der Fachhochschulen mit- 
einander verbunden werden 

652 

Beamte mit der bisherigen Amtsbezeichnung Professor, 
deren Amtsbezeichnung sich durch dieses Gesetz ändert, 
führen die neue Amtsbezeichnung; Entsprechendes gilt für 
die nach $ 75 des Hochschulrahmengesetzes übergeleite- 
ten Professoren, soweıt sie entpflichtet sind oder sich im 
Ruhestand befinden. 

83 

(1) Wird der Vomhundertsatz des $& 35 Abs. 1 des 

Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung dieses Geset- 

zes überschritten, so ist der Überhang durch geeignete 
haushaltsrechtliche Maßnahmen unter Berücksichtigung 

der Bedürtnisse von Lehre und Forschung abzubauen. 
Neue Planstellen für Professoren dürfen bis zum Erreichen 
des Vomhundertsatzes nur in der Weise ausgebracht wer- 
den, daß höchstens 50 vom Hundert der Planstellen der 
Besoldungsgruppe C 4 zugewiesen sind. Der Vomhun- 
dertsatz des $ 35 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes 
muß jedoch spätesters nach Ablauf von zehn Jahren nach 
Inkrafttreten des nach & 72 Abs. 1 Satz 2 des Hochschul- 
rahmengesetzes in der Fassung des Dritten Gesetzes 
zur Anderung des Hochschulrahmengeseizes vom 
14. November 1985 (BGBl. I S. 2090) erlassenen Landes- 
gesetzes erreicht sein. 
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(2) Werden die Vomhundertsätze des $ 35 Abs. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung dieses Geset- 
zes überschritten, ist jede dritte freiwerdende Planstelle 
entsprechend umzuwandeiln. Neue Planstellen für Profes- 

soren dürfen bis zum Erreichen der Vomhundertsätze nur 
in der Weise ausgebracht werden, daß höchstens 50 vom 

Hundert von diesen Planstellen derselben Besoldungs- 
gruppe zugewiesen werden. 

S4 

Artikel IX & 14 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Verein- 
heitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in 

Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 11793), 
zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung 
besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 20. Dezember 
1984 (BGBl. I S. 1710), findet hinsichtlich & 44 des Bun- 
desbesoldungsg>setzes in der Fassung dieses Gesetzes 
entsprechende Anwendung. 

   


